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densammlungen 

§ 120 Übergangsvorschrift für die Übernahme durch ein 
öffentliches Archiv 

§ 120 Übergangsvorschrift für die Übernahme durch ein 
öffentliches Archiv 

 § 121 Übergangsvorschrift zu den §§ 48b und 48c 

Anlage 1 
 (zu § 18d Absatz 1) Gebührenverzeichnis (Zugang zu Inhal-
ten notarieller Urkunden und Verzeichnisse zu Forschungs-
zwecken) 

Anlage 1 
 (zu § 18d Absatz 1) Gebührenverzeichnis (Zugang zu Inhal-
ten notarieller Urkunden und Verzeichnisse zu Forschungs-
zwecken) 

Anlage 2 
 (zu § 111f Satz 1) Gebührenverzeichnis (verwaltungs-
rechtliche Notarsachen) 

Anlage 2 
 (zu § 111f Satz 1) Gebührenverzeichnis (verwaltungs-
rechtliche Notarsachen) 

§ 4a § 4a 

Bewerbung Bewerbung 

(1) Notarstellen sind auszuschreiben. 
Dies gilt nicht bei erneuten Bestellungen 
nach Amtsniederlegungen im Rahmen des 
§ 48b Absatz 2 Satz 1 oder des § 48c Ab-
satz 3 Satz 1. 

(1) Notarstellen sind auszuschreiben. 
Dies gilt nicht bei erneuten Bestellungen 
nach Amtsniederlegungen im Rahmen des 
§ 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 48e Ab-
satz 3 Satz 1. Bei der Ausschreibung von 
Stellen für Anwaltsnotare nach § 3 Absatz 
2 sind auch diejenigen Stellen zu berück-
sichtigen, deren Amtsinhaber das 70. Le-
bensjahr im laufenden oder folgenden Ka-
lenderjahr vollenden oder bei denen eine 
Verlängerung nach den §§ 48b und 48c in 
diesem Zeitraum endet. 
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(2) Bewerbungen sind innerhalb der in 
der Ausschreibung gesetzten oder der von 
der Landesjustizverwaltung allgemein be-
kanntgegebenen Frist einzureichen. 

(2) Bewerbungen sind innerhalb der in 
der Ausschreibung gesetzten oder der von 
der Landesjustizverwaltung allgemein be-
kanntgegebenen Frist einzureichen. 

(3) War jemand ohne sein Verschul-
den verhindert, die Frist einzuhalten, so ist 
ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. Der Antrag ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall 
des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind glaubhaft 
zu machen. Die Bewerbung ist innerhalb 
der Antragsfrist nachzuholen. 

(3) War jemand ohne sein Verschul-
den verhindert, die Frist einzuhalten, so ist 
ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. Der Antrag ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall 
des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind glaubhaft 
zu machen. Die Bewerbung ist innerhalb 
der Antragsfrist nachzuholen. 

§ 5b § 5b 

Weitere Voraussetzungen für Anwalts-
notare 

Weitere Voraussetzungen für Anwalts-
notare 

(1) Zum Anwaltsnotar soll nur bestellt 
werden, wer bei Ablauf der Bewerbungs-
frist  

(1) Zum Anwaltsnotar soll nur bestellt 
werden, wer bei Ablauf der Bewerbungs-
frist  

1. mindestens fünf Jahre in nicht uner-
heblichem Umfang für verschiedene 
Auftraggeber rechtsanwaltlich tätig 
war, 

1. mindestens fünf Jahre in nicht uner-
heblichem Umfang für verschiedene 
Auftraggeber rechtsanwaltlich tätig 
war, 

2. die Tätigkeit nach Nummer 1 seit min-
destens drei Jahren ohne Unterbre-
chung in dem vorgesehenen Amtsbe-
reich ausübt, 

2. die Tätigkeit nach Nummer 1 seit min-
destens zwei Jahren ohne Unterbre-
chung in dem vorgesehenen Amtsbe-
reich ausübt, 

3. die notarielle Fachprüfung nach § 7a 
bestanden hat und 

3. die notarielle Fachprüfung nach § 7a 
bestanden hat und 

4. ab dem auf das Bestehen der notariel-
len Fachprüfung folgenden Kalender-
jahr im Umfang von jährlich mindes-
tens 15 Zeitstunden an notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen der 
Notarkammern oder der Berufsorgani-
sationen teilgenommen hat. 

4. im Umfang von mindestens 15 Zeit-
stunden je vollem Kalenderjahr, das 
auf das Bestehen der notariellen Fach-
prüfung gefolgt ist, an notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen der 
Notarkammern oder der Berufsorgani-
sationen teilgenommen hat. 
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(2) Bei der Tätigkeit nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 bleiben Unterbrechungen 
auf Grund von Ereignissen des täglichen 
Lebens außer Betracht. Auf Antrag werden 
auf die Tätigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 
Unterbrechungen oder Einschränkungen 
der Tätigkeit wegen einer Schwangerschaft 
oder wegen der Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
(§ 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes) bis 
zu einer Gesamtdauer von einem Jahr an-
gerechnet. Für die Tätigkeit nach Absatz 1 
Nummer 2 gelten die in Satz 2 genannten 
Zeiten für die Dauer von bis zu einem Jahr 
nicht als Unterbrechung. 

(2) Bei der Tätigkeit nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 bleiben Unterbrechungen 
auf Grund von Ereignissen des täglichen 
Lebens außer Betracht.  

(3) Von der Voraussetzung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 kann insbesondere abge-
sehen werden, wenn keine Bewerbung die-
ser Voraussetzung genügt, jedoch eine 
sich bewerbende Person die Tätigkeit nach 
Absatz 1 Nummer 1 jeweils ohne Unterbre-
chung entweder seit mindestens zwei Jah-
ren in dem vorgesehenen Amtsbereich 
oder seit mindestens drei Jahren in einem 
Amtsgerichtsbezirk ausübt, der innerhalb 
desselben Landes an den Amtsgerichtsbe-
zirk angrenzt, in dem die ausgeschriebene 
Notarstelle gelegen ist. Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 

(3) Auf Antrag werden auf die Tätig-
keit nach Absatz 1 Nummer 1 Unterbre-
chungen oder Einschränkungen der Tätig-
keit wegen der folgenden Zeiten bis zu ei-
ner Gesamtdauer von einem Jahr ange-
rechnet: 

 1. Zeiten von Beschäftigungsverboten 
nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 1, § 13 
Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des Mut-
terschutzgesetzes 

 2. Zeiten der Betreuung von Kindern 
nach § 15 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes und 

 3. Zeiten der Betreuung von pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen nach § 2, 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 und 3 in Verbin-
dung mit § 7 Absatz 3 des Pflegezeit-
gesetzes. 
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(4) Die Bestellung zum Anwaltsnotar 
setzt zudem eine hinreichende Vertrautheit 
mit der notariellen Berufspraxis voraus. 
Diese ist in der Regel gegeben, wenn nach 
Bestehen der notariellen Fachprüfung 160 
Stunden Praxisausbildung bei einem Notar 
durchlaufen wurden, der von der für den 
vorgesehenen Amtsbereich zuständigen 
Notarkammer bestimmt wurde. Die Praxis-
ausbildung kann um bis zu 80 Stunden ver-
kürzt werden, wenn vergleichbare Erfah-
rungen durch eine Tätigkeit als Notarvertre-
tung oder als Notariatsverwalter oder durch 
die erfolgreiche Teilnahme an Praxislehr-
gängen der Notarkammern oder der Be-
rufsorganisationen erworben wurden. Die 
Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 3 regelt 
die Notarkammer in einer Ausbildungsord-
nung, die der Genehmigung der Landesjus-
tizverwaltung bedarf. 

(4) Für die Tätigkeit nach Absatz 1 
Nummer 1 gelten die in Absatz 3 Nummer 
1 bis 3 genannten Zeiten nicht als Unter-
brechung im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2. 

 (5) Von der Voraussetzung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 kann insbesondere abge-
sehen werden, wenn keine Bewerbung die-
ser Voraussetzung erfüllt, jedoch eine sich 
bewerbende Person die Tätigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 1 seit mindestens zwei 
Jahren ohne Unterbrechung in einem 
Amtsgerichtsbezirk ausübt, der innerhalb 
desselben Landes an den Amtsgerichtsbe-
zirk angrenzt, in dem die ausgeschriebene 
Notarstelle gelegen ist. Die Absätze 2 bis 4 
gelten entsprechend. 

 (6) Die Bestellung zum Anwaltsnotar 
setzt zudem eine hinreichende Vertrautheit 
mit der notariellen Berufspraxis voraus. 
Diese ist in der Regel gegeben, wenn nach 
Bestehen der notariellen Fachprüfung 160 
Stunden Praxisausbildung bei einem Notar 
durchlaufen wurden, der von der für den 
vorgesehenen Amtsbereich zuständigen 
Notarkammer bestimmt wurde. An die 
Stelle der Praxisausbildung nach Satz 2 
können Tätigkeiten als Notarvertretung 
oder als Notariatsverwalter treten. Die Ein-
zelheiten zu den Sätzen 1 bis 3 regelt die 
Notarkammer in einer Ausbildungsordnung, 
die der Genehmigung der Landesjustizver-
waltung bedarf. 
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§ 7a § 7a 

Notarielle Fachprüfung; Verordnungser-
mächtigung 

Notarielle Fachprüfung; Verordnungser-
mächtigung 

(1)  Zur notariellen Fachprüfung wird 
auf Antrag zugelassen, wer seit drei Jahren 
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen ist und 
die Befähigung zum Richteramt nach dem 
Deutschen Richtergesetz besitzt. 

(1)  Zur notariellen Fachprüfung wird 
auf Antrag zugelassen, wer die Befähigung 
zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzt. 

(2) Die notarielle Fachprüfung dient 
dem Nachweis, dass und in welchem Grad 
ein Rechtsanwalt für die Ausübung des no-
tariellen Amtes als Anwaltsnotar fachlich 
geeignet ist. Sie gliedert sich in einen 
schriftlichen und einen mündlichen Teil. 

(2) Die notarielle Fachprüfung dient 
dem Nachweis, dass und in welchem Grad 
ein Rechtsanwalt für die Ausübung des no-
tariellen Amtes als Anwaltsnotar fachlich 
geeignet ist. Sie gliedert sich in einen 
schriftlichen und einen mündlichen Teil. 

(3) Die notarielle Fachprüfung dient 
der Bestenauslese. Die Einheitlichkeit der 
Prüfungsanforderungen und der Leistungs-
bewertung ist zu gewährleisten. Die Prü-
fung kann an verschiedenen Orten durch-
geführt werden. 

(3) Die notarielle Fachprüfung dient 
der Bestenauslese. Die Einheitlichkeit der 
Prüfungsanforderungen und der Leistungs-
bewertung ist zu gewährleisten. Die Prü-
fung kann an verschiedenen Orten durch-
geführt werden. 

(4)   Der Prüfungsstoff der schriftlichen 
und der mündlichen Prüfung umfasst den 
gesamten Bereich der notariellen Amtstä-
tigkeit. Die Prüfungsgebiete regelt das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz durch Rechtsverordnung, die 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

(4) Der Prüfungsstoff der schriftlichen 
und der mündlichen Prüfung umfasst den 
gesamten Bereich der notariellen Amtstä-
tigkeit. Die Prüfungsgebiete regelt das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz durch Rechtsverordnung, die 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

(5)   Für die von den einzelnen Prüfen-
den vorzunehmenden Bewertungen und 
die Bildung der Prüfungsgesamtnote gelten 
die §§ 1 und 2 der Verordnung über eine 
Noten- und Punkteskala für die erste und 
zweite juristische Staatsprüfung vom 3. De-
zember 1981 (BGBl. I S. 1243) entspre-
chend. 

(5) Für die von den einzelnen Prüfen-
den vorzunehmenden Bewertungen und 
die Bildung der Prüfungsgesamtnote gelten 
die §§ 1 und 2 der Verordnung über eine 
Noten- und Punkteskala für die erste und 
zweite juristische Staatsprüfung vom 3. De-
zember 1981 (BGBl. I S. 1243) entspre-
chend. 

(6)   Die schriftliche Prüfung ist mit ei-
nem Anteil von 75 Prozent, die mündliche 
Prüfung ist mit einem Anteil von 25 Prozent 
bei dem Ergebnis der notariellen Fachprü-
fung zu berücksichtigen. Die notarielle 
Fachprüfung ist bestanden, wenn der Prüf-
ling mindestens die Gesamtpunktzahl 4,00 
erreicht hat. 

(6) Die schriftliche Prüfung ist mit ei-
nem Anteil von 75 Prozent, die mündliche 
Prüfung ist mit einem Anteil von 25 Prozent 
bei dem Ergebnis der notariellen Fachprü-
fung zu berücksichtigen. Die notarielle 
Fachprüfung ist bestanden, wenn der Prüf-
ling mindestens die Gesamtpunktzahl 4,00 
erreicht hat. 
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(7)   Ist die Prüfung nicht bestanden 
oder für nicht bestanden erklärt worden, 
kann sie einmal wiederholt werden. Eine 
bestandene Prüfung kann mit dem Ziel der 
Notenverbesserung einmal wiederholt wer-
den. 

(7) Ist die Prüfung nicht bestanden 
oder für nicht bestanden erklärt worden, 
kann sie zweimal wiederholt werden. Eine 
bestandene Prüfung kann mit dem Ziel der 
Notenverbesserung einmal wiederholt wer-
den. 

§ 7e § 7e 

Rücktritt; Versäumnis Rücktritt; Versäumnis 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestan-
den, wenn der Prüfling ohne genügende 
Entschuldigung nach der Zulassung zur 
Prüfung zurücktritt, eine Aufsichtsarbeit 
nicht oder nicht rechtzeitig abgibt oder zum 
Termin für die mündliche Prüfung nicht 
oder nicht rechtzeitig erscheint. 

(1) Die Prüfung gilt als abgelegt und 
nicht bestanden, wenn der Prüfling nach 
der Zulassung zur Prüfung ohne genü-
gende Entschuldigung zurücktritt, eine Auf-
sichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab-
gibt oder zum Termin für die mündliche 
Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig er-
scheint. 

 (2) Die Prüfung gilt als nicht abgelegt, 
wenn der Prüfling nach der Zulassung zur 
Prüfung zurücktritt und hierfür genügende 
Entschuldigungsgründe nachweist. Im Fall 
des Satzes 1 hat der Prüfling in der Rück-
trittserklärung anzugeben, ob die Teil-
nahme an der Prüfung im nächsten oder im 
übernächsten Prüfungstermin beabsichtigt 
ist. 

(2) Wer nachweist, dass er aus einem 
von ihm nicht zu vertretenden Grund ver-
hindert war, eine oder mehrere Aufsichtsar-
beiten anzufertigen oder rechtzeitig abzu-
geben, kann die fehlenden Aufsichtsarbei-
ten erneut anfertigen; die bereits erbrach-
ten Prüfungsleistungen bleiben unberührt. 
Wer nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die mündliche 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt hat, 
kann diese nachholen. 

(3) Wer nachweist, dass er aus einem 
von ihm nicht zu vertretenden Grund ver-
hindert war, eine oder mehrere Aufsichtsar-
beiten anzufertigen oder rechtzeitig abzu-
geben, kann die fehlenden Aufsichtsarbei-
ten erneut anfertigen; die bereits erbrach-
ten Prüfungsleistungen bleiben unberührt. 
Wer nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die mündliche 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt hat, 
kann diese nachholen. 
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§ 7h § 7h 

Gebühren Gebühren 

(1) Für die Prüfung und für das erfolg-
lose Widerspruchsverfahren sind Gebühren 
an die Bundesnotarkammer zu zahlen. Die 
Zulassung zur Prüfung erfolgt erst, wenn 
die Prüfungsgebühren bei der Bundes-
notarkammer eingegangen sind. Tritt der 
Prüfling vor Antritt der Prüfung zurück, wird 
die Gebühr für die Prüfung zu drei Vierteln 
erstattet. Tritt der Prüfling bis zum Ende 
der Bearbeitungszeit für die letzte Auf-
sichtsarbeit zurück, ist die Gebühr zur 
Hälfte zu erstatten. Eine Erstattung von 
Gebühren im Fall des § 7f ist ausgeschlos-
sen. 

(1) Für die Prüfung und für das erfolg-
lose Widerspruchsverfahren sind Gebühren 
an die Bundesnotarkammer zu zahlen. Die 
Zulassung zur Prüfung erfolgt erst, wenn 
die Prüfungsgebühren bei der Bundes-
notarkammer eingegangen sind. 

 (2) Tritt der Prüfling vor Antritt der 
Prüfung zurück, wird die Gebühr für die 
Prüfung zu drei Vierteln erstattet. Abwei-
chend von Satz 1 können die Gebühren für 
die Prüfung einbehalten werden und mit 
den Gebühren für den nächsten Prüfungs-
termin verrechnet werden, wenn der Prüf-
ling vor Antritt der Prüfung nach § 7e Ab-
satz 2 Satz 1 entschuldigt zurückgetreten 
ist und die Rücktrittserklärung die Absichts-
erklärung nach § 7e Absatz 2 Satz 2 ent-
hält. Wird in diesem Fall die Prüfung weder 
im nächsten oder übernächsten Prüfungs-
termin abgelegt, ist Satz 1 anzuwenden. 
Tritt der Prüfling bis zum Ende der Bearbei-
tungszeit für die letzte Aufsichtsarbeit zu-
rück, ist die Gebühr zur Hälfte zu erstatten. 
Eine Erstattung von Gebühren im Fall des 
§ 7f ist ausgeschlossen. 

(2) Die Bundesnotarkammer bestimmt 
die Höhe der Gebühren nach Absatz 1, die 
Einzelheiten der Gebührenerhebung, die 
Vergütung der Leitung und der Bedienste-
ten des Prüfungsamtes sowie die Entschä-
digung und den Auslagenersatz der Mitglie-
der der Aufgabenkommission, der Mitglie-
der des Verwaltungsrats und der Prüfen-
den durch Satzung, die der Genehmigung 
des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz bedarf. 

(3) Die Bundesnotarkammer bestimmt 
die Höhe der Gebühren nach Absatz 1, die 
Einzelheiten der Gebührenerhebung, die 
Vergütung der Leitung und der Bedienste-
ten des Prüfungsamtes sowie die Entschä-
digung und den Auslagenersatz der Mitglie-
der der Aufgabenkommission, der Mitglie-
der des Verwaltungsrats und der Prüfen-
den durch Satzung, die der Genehmigung 
des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz bedarf. 
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§ 39 § 39 

Notarvertretung Notarvertretung 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann dem 
Notar auf seinen Antrag für die Zeit seiner 
Abwesenheit oder Verhinderung eine 
Notarvertreterin oder einen Notarvertreter 
(Notarvertretung) bestellen. Die Bestellung 
kann auch von vornherein für alle Vertre-
tungsfälle ausgesprochen werden, die wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums eintreten 
(ständige Vertretung). Für die Zeit der Ab-
wesenheit oder Verhinderung auch der 
ständigen Vertretung kann eine weitere, 
auch ständige Vertretung bestellt werden. 
Zudem kann im Fall der Bestellung einer 
ständigen Vertretung ein einem Notar zu-
gewiesener Notarassessor als weitere, 
auch ständige Vertretung bestellt werden. 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann dem 
Notar auf seinen Antrag für die Zeit seiner 
Abwesenheit oder Verhinderung eine 
Notarvertreterin oder einen Notarvertreter 
(Notarvertretung) bestellen. Die Bestellung 
kann auch von vornherein für alle Vertre-
tungsfälle ausgesprochen werden, die wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums eintreten 
(ständige Vertretung). Für die Zeit der Ab-
wesenheit oder Verhinderung auch der 
ständigen Vertretung kann eine weitere, 
auch ständige Vertretung bestellt werden. 
Zudem kann im Fall der Bestellung einer 
ständigen Vertretung ein einem Notar zu-
gewiesener Notarassessor als weitere, 
auch ständige Vertretung bestellt werden. 

(2) Im Fall der vorläufigen Amtsenthe-
bung kann eine Vertretung auch von Amts 
wegen bestellt werden. Dies gilt auch, 
wenn ein Notar es unterlässt, einen Antrag 
nach Absatz 1 oder nach § 48c zu stellen, 
obwohl er aus gesundheitlichen Gründen 
zur ordnungsgemäßen Ausübung seines 
Amtes vorübergehend unfähig ist. 

(2) Im Fall der vorläufigen Amtsenthe-
bung kann eine Vertretung auch von Amts 
wegen bestellt werden. Dies gilt auch, 
wenn ein Notar es unterlässt, einen Antrag 
nach Absatz 1 oder nach § 48e zu stellen, 
obwohl er aus gesundheitlichen Gründen 
zur ordnungsgemäßen Ausübung seines 
Amtes vorübergehend unfähig ist. 

(3) Zur Vertretung darf nur bestellt 
werden, wer im Sinne des § 5 Absatz 1 und 
2 persönlich und im Sinne des § 5 Absatz 5 
fachlich geeignet ist. Die ständige Vertre-
tung soll nur einem Notar, einem Notaras-
sessor oder einem Notar außer Dienst 
übertragen werden. Als ständige Vertre-
tung eines Anwaltsnotars kann nach Anhö-
rung der Notarkammer auch ein Rechtsan-
walt bestellt werden. Abgesehen von den 
Fällen des Absatzes 2 soll als Vertretung 
nur bestellt werden, wer von dem Notar 
vorgeschlagen wurde und zur Übernahme 
des Amtes bereit ist. Für den Notar kann 
auch ein nach § 1814 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bestellter Betreuer oder ein nach 
§ 1884 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
stellter Abwesenheitspfleger den Antrag 
stellen und die Vertretung vorschlagen. 

(3) Zur Vertretung darf nur bestellt 
werden, wer im Sinne des § 5 Absatz 1 und 
2 persönlich und im Sinne des § 5 Absatz 5 
fachlich geeignet ist. Die ständige Vertre-
tung soll nur einem Notar, einem Notaras-
sessor oder einem Notar außer Dienst 
übertragen werden. Als ständige Vertre-
tung eines Anwaltsnotars kann nach Anhö-
rung der Notarkammer auch ein Rechtsan-
walt bestellt werden. Abgesehen von den 
Fällen des Absatzes 2 soll als Vertretung 
nur bestellt werden, wer von dem Notar 
vorgeschlagen wurde und zur Übernahme 
des Amtes bereit ist. Für den Notar kann 
auch ein nach § 1814 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bestellter Betreuer oder ein nach 
§ 1884 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
stellter Abwesenheitspfleger den Antrag 
stellen und die Vertretung vorschlagen. 
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(4) Auf die Vertretung sind die für den 
Notar geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 19a entsprechend anzuwen-
den, soweit nicht nachstehend etwas ande-
res geregelt ist. 

(4) Auf die Vertretung sind die für den 
Notar geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 19a entsprechend anzuwen-
den, soweit nicht nachstehend etwas ande-
res geregelt ist. 

§ 47 § 47 

Erlöschen des Amtes Erlöschen des Amtes 

Das Amt des Notars erlischt durch  Das Amt des Notars erlischt durch  

1. Entlassung aus dem Amt (§ 48), 1. Entlassung aus dem Amt (§ 48), 

2. Erreichen der Altersgrenze (§ 48a) 
oder Tod, 

2. Erreichen der Altersgrenze (§ 48a),  ), 
sofern nicht ein Fall der §§ 48b und 
48c vorliegt, oder Tod, 

3. Amtsniederlegung (§§ 48b, 48c), 3. Amtsniederlegung (§§ 48d, 48e), 

4. bestandskräftigen Wegfall der Mitglied-
schaft in einer Rechtsanwaltskammer 
im Fall des § 3 Absatz 2, 

4. bestandskräftigen Wegfall der Mitglied-
schaft in einer Rechtsanwaltskammer 
im Fall des § 3 Absatz 2, 

5. rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lung, die einen Amtsverlust (§ 49) zur 
Folge hat, 

5. rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lung, die einen Amtsverlust (§ 49) zur 
Folge hat, 

6. bestandskräftige Amtsenthebung (§ 
50), 

6. bestandskräftige Amtsenthebung (§ 
50), 

7. rechtskräftiges disziplinargerichtliches 
Urteil, in dem auf Entfernung aus dem 
Amt (§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 
Absatz 3) erkannt worden ist. 

7. rechtskräftiges disziplinargerichtliches 
Urteil, in dem auf Entfernung aus dem 
Amt (§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 
Absatz 3) erkannt worden ist. 

 § 48b 

 Antrag auf Verlängerung der Amtszeit 
bei Anwaltsnotaren 

 (1) Auf Antrag eines Anwaltsnotars 
kann die Amtszeit nach Erreichen der Al-
tersgrenze zweimal um einen Zeitraum von 
jeweils drei Jahren verlängert werden.  



 - 18 -  

 

Geltendes Recht Änderung durch Gesetzesentwurf zur 
Förderung und Modernisierung des An-

waltsnotariats 

 (2) Ein Antrag auf eine erste Verlän-
gerung ist spätestens 18 Monate vor Errei-
chen der Altersgrenze zu stellen. Ein An-
trag auf eine zweite Verlängerung ist frü-
hestens nach Beginn des ersten Verlänge-
rungszeitraums und spätestens 18 Monate 
vor dessen Ablauf zu stellen. Über Anträge 
nach den Sätzen 1 und 2 ist eine Ein-
gangsnachricht zu erteilen. 

 (3) Zu den Anträgen auf Verlängerung 
ist der Notarkammer Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.  

 (4) Eine erste Verlängerung endet mit 
Ablauf des letzten Tages des Monats, in 
dem der Antragsteller das 73. Lebensjahr 
vollendet. Eine zweite Verlängerungszeit-
raum endet spätestens mit Ablauf des letz-
ten Tages des Monats, in dem der Antrag-
steller das 76. Lebensjahr vollendet. Die 
Sätze 1 und 2 gelten unabhängig vom Zeit-
punkt der Bekanntgabe der Entscheidung 
gegenüber dem Antragsteller. § 48c Absatz 
3 Satz 2 bleibt unberührt.  

 § 48c 

 Entscheidung über Anträge nach § 48b 

 (1) Anträgen nach § 48b ist vorbehalt-
lich des Absatzes 4 zu entsprechen, wenn 
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 1. im Fall des Erlöschens des Amtes des 
Antragstellers durch Erreichen der Al-
tersgrenze oder durch Ablauf einer ers-
ten Verlängerung in dessen Amtsbe-
reich bei der letzten Ausschreibung, 
die vor Erreichen der Altersgrenze 
oder vor Ablauf einer ersten Verlänge-
rung erfolgt ist, die ausgeschriebenen 
Stellen nicht vollständig besetzt wer-
den konnten, weil nicht genügend ge-
eignete Bewerbungen eingegangen 
waren, und 

2. kein Ablehnungsgrund nach § 5 Absatz 
2 vorliegt. 

Nicht als ausgeschriebene Stellen im Sinne 
von Satz 1 Nummer 1 gelten solche Stel-
len, deren Ausschreibung ausschließlich 
zur Wahrung einer geordneten Altersstruk-
tur der Angehörigen des Berufs erfolgt ist. 

 (2) Wenn dies zur Entscheidung über 
den Ablehnungsgrund nach Absatz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Num-
mer 2 erforderlich ist, kann eine Verlänge-
rung der Amtszeit davon abhängig ge-
macht werden, dass ein amtsärztliches 
Gutachten über den Gesundheitszustand 
vorgelegt wird. § 5 Absatz 3 Satz 2 bis 5 
findet entsprechende Anwendung. 

 (3) Über einen Antrag nach § 48b Ab-
satz 2 Satz 1 soll die Landesjustizverwal-
tung spätestens 3 Monate vor Erreichen 
der Altersgrenze entscheiden. Ergeht bis 
zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung, 
erlischt das Amt erst mit Ablauf des letzten 
Tages des dritten auf die Bekanntgabe ei-
ner ablehnenden Entscheidung an den An-
tragsteller folgenden Monats. Im Fall eines 
Antrags nach § 48b Absatz 2 Satz 2 gilt 
Satz 2 sinngemäß. Widerspruch und An-
fechtungsklage gegen die Ablehnung eines 
Antrags nach § 48b haben keine aufschie-
bende Wirkung.  
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 (4) Übersteigt die Anzahl der Anträge 
nach § 48b die Anzahl der ausgeschriebe-
nen und nicht besetzten Stellen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, so hat die Lan-
desjustizverwaltung eine Auswahlentschei-
dung nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung zu treffen.  

 (5) Die §§ 48d und 48e sind nach Er-
reichen der Altersgrenze nach § 48a nicht 
anzuwenden 

§ 48b § 48d 

Amtsniederlegung zum Zweck der Be-
treuung oder Pflege 

Amtsniederlegung zum Zweck der Be-
treuung oder Pflege 

(1) Wer als Notar ein Kind unter 18 
Jahren oder einen nachweislich pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 
des Pflegezeitgesetzes) tatsächlich betreut 
oder pflegt, kann sein Amt mit Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde niederlegen. 
Beabsichtigt eine schwangere Notarin, ihr 
Amt nach Satz 1 niederzulegen, so kann 
sich die Zeit der Amtsniederlegung auch 
auf den Zeitraum nach § 3 Absatz 1 des 
Mutterschutzgesetzes erstrecken. Soweit 
möglich soll ein Antrag auf Amtsniederle-
gung sechs Monate im Voraus und unter 
Angabe des voraussichtlichen Zeitraums 
der Amtsniederlegung gestellt werden. Die 
Gesamtdauer einer oder mehrerer Amts-
niederlegungen darf zwölf Jahre nicht über-
schreiten. 

(1) Wer als Notar ein Kind unter 18 
Jahren oder einen nachweislich pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 
des Pflegezeitgesetzes) tatsächlich betreut 
oder pflegt, kann sein Amt mit Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde niederlegen. 
Beabsichtigt eine schwangere Notarin, ihr 
Amt nach Satz 1 niederzulegen, so kann 
sich die Zeit der Amtsniederlegung auch 
auf den Zeitraum nach § 3 Absatz 1 des 
Mutterschutzgesetzes erstrecken. Soweit 
möglich soll ein Antrag auf Amtsniederle-
gung sechs Monate im Voraus und unter 
Angabe des voraussichtlichen Zeitraums 
der Amtsniederlegung gestellt werden. Die 
Gesamtdauer einer oder mehrerer Amts-
niederlegungen darf zwölf Jahre nicht über-
schreiten. 

(2) Erklärt der Notar in dem Antrag 
auf Amtsniederlegung, sein Amt innerhalb 
von drei Jahren am bisherigen Amtssitz 
wieder antreten zu wollen, so wird er inner-
halb dieser Frist dort erneut bestellt. § 97 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ge-
samtdauer einer oder mehrerer Amtsnie-
derlegungen, die im Rahmen des Satzes 1 
erfolgen, ist auf drei Jahre begrenzt, soweit 
nicht ausnahmsweise eine längere Dauer 
genehmigt wird. 

(2) Erklärt der Notar in dem Antrag 
auf Amtsniederlegung, sein Amt innerhalb 
von drei Jahren am bisherigen Amtssitz 
wieder antreten zu wollen, so wird er inner-
halb dieser Frist dort erneut bestellt. § 97 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ge-
samtdauer einer oder mehrerer Amtsnie-
derlegungen, die im Rahmen des Satzes 1 
erfolgen, ist auf drei Jahre begrenzt, soweit 
nicht ausnahmsweise eine längere Dauer 
genehmigt wird. 
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(3) Bei der Entscheidung über die Ge-
nehmigung sind die Belange der geordne-
ten Rechtspflege zu berücksichtigen. Die 
Genehmigung kann mit Ausnahme eines 
Widerrufsvorbehalts mit Nebenbestimmun-
gen verbunden werden. Die Notarkammer 
ist vor der Entscheidung anzuhören. Beste-
hen Anhaltspunkte dafür, dass der Fall des 
§ 56 Absatz 3 Satz 2 eintreten kann, so ist 
der Notar darauf hinzuweisen. 

(3) Bei der Entscheidung über die Ge-
nehmigung sind die Belange der geordne-
ten Rechtspflege zu berücksichtigen. Die 
Genehmigung kann mit Ausnahme eines 
Widerrufsvorbehalts mit Nebenbestimmun-
gen verbunden werden. Die Notarkammer 
ist vor der Entscheidung anzuhören. Beste-
hen Anhaltspunkte dafür, dass der Fall des 
§ 56 Absatz 3 Satz 2 eintreten kann, so ist 
der Notar darauf hinzuweisen. 

(4) Fallen die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 oder 2 weg, hat der Notar 
dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Bemüht sich der Notar nach ei-
nem Wegfall der Voraussetzungen nicht in 
zumutbarer Weise um eine erneute Bestel-
lung, so verliert er die Ansprüche nach Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5. 

(4) Fallen die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 oder 2 weg, hat der Notar 
dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Bemüht sich der Notar nach ei-
nem Wegfall der Voraussetzungen nicht in 
zumutbarer Weise um eine erneute Bestel-
lung, so verliert er die Ansprüche nach Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5. 

(5) Bewirbt sich ein Notar nach einer 
Amtsniederlegung zum Zweck der Betreu-
ung oder Pflege um eine erneute Bestel-
lung, die nicht nach Absatz 2 Satz 1 erfolgt, 
so ist bei der Auswahl unter mehreren ge-
eigneten Personen zu seinen Gunsten zu 
berücksichtigen, dass er bereits ein notari-
elles Amt ausgeübt und dieses genehmigt 
niedergelegt hat. 

(5) Bewirbt sich ein Notar nach einer 
Amtsniederlegung zum Zweck der Betreu-
ung oder Pflege um eine erneute Bestel-
lung, die nicht nach Absatz 2 Satz 1 erfolgt, 
so ist bei der Auswahl unter mehreren ge-
eigneten Personen zu seinen Gunsten zu 
berücksichtigen, dass er bereits ein notari-
elles Amt ausgeübt und dieses genehmigt 
niedergelegt hat. 

§ 48c § 48e 

Amtsniederlegung aus gesundheitlichen 
Gründen 

Amtsniederlegung aus gesundheitlichen 
Gründen 

(1) Der Notar kann sein Amt mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde niederle-
gen, wenn ärztlich bescheinigt ist, dass  

(1) Der Notar kann sein Amt mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde niederle-
gen, wenn ärztlich bescheinigt ist, dass  

1. er aus gesundheitlichen Gründen unfä-
hig ist, sein Amt ordnungsgemäß aus-
zuüben, jedoch die Aussicht besteht, 
dass er die erforderliche Fähigkeit in-
nerhalb eines Jahres wiedererlangt, 
oder 

1. er aus gesundheitlichen Gründen unfä-
hig ist, sein Amt ordnungsgemäß aus-
zuüben, jedoch die Aussicht besteht, 
dass er die erforderliche Fähigkeit in-
nerhalb eines Jahres wiedererlangt, 
oder 
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2. eine Amtsniederlegung von höchstens 
einem Jahr angezeigt ist, um eine aus 
gesundheitlichen Gründen drohende 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Amtsausübung zu verhindern. 

2. eine Amtsniederlegung von höchstens 
einem Jahr angezeigt ist, um eine aus 
gesundheitlichen Gründen drohende 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Amtsausübung zu verhindern. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 
soll die ärztliche Bescheinigung Angaben 
dazu enthalten, wann die Fähigkeit voraus-
sichtlich wiedererlangt sein wird. Im Fall 
des Absatzes 1 Nummer 2 soll sie Anga-
ben dazu enthalten, welche Dauer der 
Amtsniederlegung angezeigt ist. Sofern es 
aus ärztlicher Sicht angezeigt sein könnte, 
die Genehmigung mit Befristungen, Bedin-
gungen oder Auflagen zu versehen, soll die 
Bescheinigung auch dazu Angaben enthal-
ten. Die Aufsichtsbehörde kann die Vorlage 
einer amtsärztlichen Bescheinigung verlan-
gen. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 
soll die ärztliche Bescheinigung Angaben 
dazu enthalten, wann die Fähigkeit voraus-
sichtlich wiedererlangt sein wird. Im Fall 
des Absatzes 1 Nummer 2 soll sie Anga-
ben dazu enthalten, welche Dauer der 
Amtsniederlegung angezeigt ist. Sofern es 
aus ärztlicher Sicht angezeigt sein könnte, 
die Genehmigung mit Befristungen, Bedin-
gungen oder Auflagen zu versehen, soll die 
Bescheinigung auch dazu Angaben enthal-
ten. Die Aufsichtsbehörde kann die Vorlage 
einer amtsärztlichen Bescheinigung verlan-
gen. 

(3) Erklärt der Notar in dem Antrag 
auf Amtsniederlegung, sein Amt nach dem 
Wegfall des Anlasses nach Absatz 1 Satz 1 
am bisherigen Amtssitz wieder antreten zu 
wollen, so wird er innerhalb eines Jahres 
dort erneut bestellt. Die Dauer einer Amts-
niederlegung nach Satz 1 ist auf die Ge-
samtdauer nach § 48b Absatz 1 Satz 4 an-
zurechnen. Im Übrigen gilt für eine Amts-
niederlegung nach Absatz 1 § 48b Absatz 
2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 bis 5 entspre-
chend. 

(3) Erklärt der Notar in dem Antrag 
auf Amtsniederlegung, sein Amt nach dem 
Wegfall des Anlasses nach Absatz 1 Satz 1 
am bisherigen Amtssitz wieder antreten zu 
wollen, so wird er innerhalb eines Jahres 
dort erneut bestellt. Die Dauer einer Amts-
niederlegung nach Satz 1 ist auf die Ge-
samtdauer nach § 48b Absatz 1 Satz 4 an-
zurechnen. Im Übrigen gilt für eine Amts-
niederlegung nach Absatz 1 § 48b Absatz 
2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 bis 5 entspre-
chend. 

§ 56 § 56 

Notariatsverwalter Notariatsverwalter 

(1) Ist das Amt eines hauptberuflichen 
Notars erloschen oder sein Amtssitz verlegt 
worden, so hat die Aufsichtsbehörde in der 
Regel an seiner Stelle einen Notariatsver-
walter damit zu betrauen, das Amt des No-
tars vorübergehend wahrzunehmen. Soll 
im Fall des Satzes 1 die Notarstelle nicht 
erneut ausgeschrieben werden, gilt Absatz 
2 entsprechend. 

(1) Ist das Amt eines hauptberuflichen 
Notars erloschen oder sein Amtssitz verlegt 
worden, so hat die Aufsichtsbehörde in der 
Regel an seiner Stelle einen Notariatsver-
walter damit zu betrauen, das Amt des No-
tars vorübergehend wahrzunehmen. Soll 
im Fall des Satzes 1 die Notarstelle nicht 
erneut ausgeschrieben werden, gilt Absatz 
2 entsprechend. 
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(2) Ist ein Anwaltsnotar durch Erlö-
schen des Amtes ausgeschieden, so kann 
an seiner Stelle zur Abwicklung der Notari-
atsgeschäfte bis zur Dauer eines Jahres 
ein Notariatsverwalter bestellt werden, 
wenn hierfür ein Bedürfnis besteht. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann diese Frist 
über ein Jahr hinaus verlängert werden. 
Ein nach Satz 1 bestellter Notariatsverwal-
ter ist nur innerhalb der ersten drei Monate 
berechtigt, auch neue Notariatsgeschäfte 
vorzunehmen. 

(2) Ist ein Anwaltsnotar durch Erlö-
schen des Amtes ausgeschieden, so kann 
an seiner Stelle zur Abwicklung der Notari-
atsgeschäfte bis zur Dauer eines Jahres 
ein Notariatsverwalter bestellt werden, 
wenn hierfür ein Bedürfnis besteht. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann diese Frist 
über ein Jahr hinaus verlängert werden. 
Ein nach Satz 1 bestellter Notariatsverwal-
ter ist nur innerhalb der ersten drei Monate 
berechtigt, auch neue Notariatsgeschäfte 
vorzunehmen. 

(3) Hat ein Notar sein Amt im Rahmen 
des § 48b Absatz 2 Satz 1 oder des § 48c 
Absatz 3 Satz 1 niedergelegt, so ist für die 
Dauer der Amtsniederlegung ein Notariats-
verwalter zu bestellen. Sofern während der 
Dauer der Amtsniederlegung kein geeigne-
ter Notariatsverwalter mehr zur Verfügung 
steht, kann der frühere Notar aufgefordert 
werden, vorzeitig seine erneute Bestellung 
zu beantragen. Kommt er dem nicht nach, 
verliert er seinen Anspruch aus § 48b Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 48c Absatz 3 Satz 1. 

(3) Hat ein Notar sein Amt im Rahmen 
des § 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 48e 
Absatz 3 Satz 1 niedergelegt, so ist für die 
Dauer der Amtsniederlegung ein Notariats-
verwalter zu bestellen. Sofern während der 
Dauer der Amtsniederlegung kein geeigne-
ter Notariatsverwalter mehr zur Verfügung 
steht, kann der frühere Notar aufgefordert 
werden, vorzeitig seine erneute Bestellung 
zu beantragen. Kommt er dem nicht nach, 
verliert er seinen Anspruch aus § 48d Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 48e Absatz 3 Satz 1. 

(4) In den Fällen des § 39 Absatz 2 
kann statt einer Notarvertretung ein Notari-
atsverwalter bestellt werden, wenn die Be-
stellung einer Notarvertretung nicht zweck-
mäßig erscheint. 

(4) In den Fällen des § 39 Absatz 2 
kann statt einer Notarvertretung ein Notari-
atsverwalter bestellt werden, wenn die Be-
stellung einer Notarvertretung nicht zweck-
mäßig erscheint. 

(5) Übt im Fall des § 8 Absatz 1 Satz 
2 ein Notar sein Amt nicht persönlich aus, 
so gilt bei einem hauptberuflichen Notar 
Absatz 1 entsprechend. Bei einem An-
waltsnotar kann ein Notariatsverwalter be-
stellt werden. 

(5) Übt im Fall des § 8 Absatz 1 Satz 
2 ein Notar sein Amt nicht persönlich aus, 
so gilt bei einem hauptberuflichen Notar 
Absatz 1 entsprechend. Bei einem An-
waltsnotar kann ein Notariatsverwalter be-
stellt werden. 

(6) Zum Notariatsverwalter darf nur 
bestellt werden, wer im Sinne des § 5 Ab-
satz 1 und 2 persönlich und im Sinne des § 
5 Absatz 5 fachlich geeignet ist. Notaras-
sessoren sind verpflichtet, das Amt eines 
Notariatsverwalters zu übernehmen. 

(6) Zum Notariatsverwalter darf nur 
bestellt werden, wer im Sinne des § 5 Ab-
satz 1 und 2 persönlich und im Sinne des § 
5 Absatz 5 fachlich geeignet ist. Notaras-
sessoren sind verpflichtet, das Amt eines 
Notariatsverwalters zu übernehmen. 

(7) Die Bestellung eines Notariatsver-
walters kann vorzeitig widerrufen werden, 
wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. 

(7) Die Bestellung eines Notariatsver-
walters kann vorzeitig widerrufen werden, 
wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. 
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§ 64 § 64 

Dauer der Amtsbefugnis des Notariats-
verwalters; Kostenforderungen 

Dauer der Amtsbefugnis des Notariats-
verwalters; Kostenforderungen 

(1) Das Amt eines für einen hauptbe-
ruflichen Notar nach § 56 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 be-
stellten Notariatsverwalters endet, wenn  

(1) Das Amt eines für einen hauptbe-
ruflichen Notar nach § 56 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 be-
stellten Notariatsverwalters endet, wenn  

1. ein neuer Notar bestellt worden ist, 1. ein neuer Notar bestellt worden ist, 

2. der Notar, der sein Amt im Rahmen 
des § 48b Absatz 2 Satz 1 oder des § 
48c Absatz 3 Satz 1 niedergelegt 
hatte, erneut bestellt worden ist oder 

2. der Notar, der sein Amt im Rahmen 
des § 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 
48e Absatz 3 Satz 1 niedergelegt 
hatte, erneut bestellt worden ist oder 

3. der vorläufig seines Amtes enthobene 
oder nach § 8 Absatz 1 Satz 2 an der 
persönlichen Amtsausübung verhin-
derte Notar sein Amt wieder übernom-
men hat. 

3. der vorläufig seines Amtes enthobene 
oder nach § 8 Absatz 1 Satz 2 an der 
persönlichen Amtsausübung verhin-
derte Notar sein Amt wieder übernom-
men hat. 

Im Fall des Satzes 1 dauert die Amtsbefug-
nis des Notariatsverwalters fort, bis ihm die 
Beendigung des Amtes von der Landesjus-
tizverwaltung mitgeteilt wurde. Das Amt ei-
nes für einen hauptberuflichen Notar nach 
§ 56 Absatz 1 Satz 2 bestellten Notariats-
verwalters endet mit Ablauf des Zeitraums, 
für den er bestellt ist. 

Im Fall des Satzes 1 dauert die Amtsbefug-
nis des Notariatsverwalters fort, bis ihm die 
Beendigung des Amtes von der Landesjus-
tizverwaltung mitgeteilt wurde. Das Amt ei-
nes für einen hauptberuflichen Notar nach 
§ 56 Absatz 1 Satz 2 bestellten Notariats-
verwalters endet mit Ablauf des Zeitraums, 
für den er bestellt ist. 

(2) Das Amt eines für einen Anwalts-
notar nach § 56 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 5 Satz 2 bestellten No-
tariatsverwalters endet mit Ablauf des Zeit-
raums, für den er bestellt ist. Das Amt en-
det zudem in den in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 genannten Fällen; in diesem 
Fall gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

(2) Das Amt eines für einen Anwalts-
notar nach § 56 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 5 Satz 2 bestellten No-
tariatsverwalters endet mit Ablauf des Zeit-
raums, für den er bestellt ist. Das Amt en-
det zudem in den in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 genannten Fällen; in diesem 
Fall gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
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(3) Übernimmt in den in Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 und 3 und Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Fällen der frühere Notar das Amt 
wieder oder wird dem neu bestellten Notar 
gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2 die Verwahrung 
der Akten, Verzeichnisse, amtlich überge-
benen Urkunden und Wertgegenstände 
übertragen, so führt der Notar die von dem 
Notariatsverwalter begonnenen Amtsge-
schäfte fort. Die nach Übernahme des Am-
tes durch den Notar fällig werdenden Kos-
tenforderungen stehen diesem zu. Er muß 
sich jedoch im Verhältnis zum Kosten-
schuldner die vor der Übernahme des Am-
tes an den Notariatsverwalter gezahlten 
Vorschüsse anrechnen lassen. 

(3) Übernimmt in den in Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 und 3 und Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Fällen der frühere Notar das Amt 
wieder oder wird dem neu bestellten Notar 
gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2 die Verwahrung 
der Akten, Verzeichnisse, amtlich überge-
benen Urkunden und Wertgegenstände 
übertragen, so führt der Notar die von dem 
Notariatsverwalter begonnenen Amtsge-
schäfte fort. Die nach Übernahme des Am-
tes durch den Notar fällig werdenden Kos-
tenforderungen stehen diesem zu. Er muß 
sich jedoch im Verhältnis zum Kosten-
schuldner die vor der Übernahme des Am-
tes an den Notariatsverwalter gezahlten 
Vorschüsse anrechnen lassen. 

(4) Die dem Notariatsverwalter zu-
stehenden Kostenforderungen werden 
nach der Beendigung seines Amtes von 
der Notarkammer im eigenen Namen ein-
gezogen. Die §§ 19, 88 bis 90 und 127 des 
Gerichts- und Notarkostengesetzes gelten 
entsprechend. Die Notarkammer kann den 
neu bestellten oder wieder in sein Amt ein-
gesetzten Notar damit beauftragen, die 
ausstehenden Forderungen auf ihre Kosten 
einzuziehen. 

(4) Die dem Notariatsverwalter zu-
stehenden Kostenforderungen werden 
nach der Beendigung seines Amtes von 
der Notarkammer im eigenen Namen ein-
gezogen. Die §§ 19, 88 bis 90 und 127 des 
Gerichts- und Notarkostengesetzes gelten 
entsprechend. Die Notarkammer kann den 
neu bestellten oder wieder in sein Amt ein-
gesetzten Notar damit beauftragen, die 
ausstehenden Forderungen auf ihre Kosten 
einzuziehen. 

 §121 

 Übergangsvorschrift zu den §§ 48b und 
48c 

 (1) Anwaltsnotare, die am 30. Juni 
2026 noch nicht das 70. Lebensjahr vollen-
det haben, jedoch einen Antrag nach § 48b 
Absatz 2 Satz 1 nicht mehr fristgerecht 
stellen könnten, können diesen noch bis 
einschließlich des 30. September 2026 
stellen. 
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 (2) Frühere Anwaltsnotare, deren Amt 
vor dem 1. Juli 2026 durch Erreichen der 
Altersgrenze nach § 47 Nummer 2 in Ver-
bindung mit § 48a in der bis zum 30. Juni 
2026 geltenden Fassung erloschen ist, 
können sich auf ausgeschriebene Notar-
stellen in ihrem letzten ehemaligen Amts-
bereich bewerben, wenn sie bis ein-
schließlich des 30. September 2026 gegen-
über der Landesjustizverwaltung ihr Inte-
resse an einer erneuten Bestellung zum 
Anwaltsnotar bekundet haben. Eine er-
neute Bestellung setzt dabei voraus, der 
der Bewerber zum Zeitpunkt der Bestellung 
das 73. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. Im Übrigen gilt für die Entscheidung 
der Landesjustizverwaltung § 48c Absatz 1, 
2 und 4 sinngemäß. Erfolgt eine erneute 
Bestellung nach den Sätzen 1 bis 3, endet 
das Amt mit Ablauf des letzten Tages des 
Monats, in dem der Anwaltsnotar das 76. 
Lebensjahr vollendet.. 
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Verordnung über die notarielle 
Fachprüfung 

Verordnung über die notarielle 
Fachprüfung 

(Notarfachprüfungsverordnung 
- NotFV) 

vom: 07.05.2010 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 V v. 11.12.2024 

I Nr. 411 

(Notarfachprüfungsverordnung 
- NotFV) 

vom: 07.05.2010 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 V v. 11.12.2024 

I Nr. 411 

§ 9 § 9 

Rücktritt und Versäumnis Rücktritt und Versäumnis 

(1) Über das Vorliegen von Rücktritt 
und Versäumnis und deren Rechtsfolgen 
gemäß § 7e der Bundesnotarordnung ent-
scheidet die Leitung des Prüfungsamtes 
durch Bescheid, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller zuzu-
stellen ist. Die Nachweise gemäß § 7e Ab-
satz 2 der Bundesnotarordnung sind unver-
züglich beim Prüfungsamt einzureichen. Im 
Fall einer Krankheit ist der Nachweis 
grundsätzlich durch ein Zeugnis eines Ge-
sundheitsamtes zu erbringen, das in der 
Regel nicht später als am Prüfungstag aus-
gestellt sein darf. In offensichtlichen Fällen 
kann auf die Vorlage eines Zeugnisses ver-
zichtet werden. 

(1) Über das Vorliegen von Rücktritt 
und Versäumnis und deren Rechtsfolgen 
gemäß § 7e der Bundesnotarordnung ent-
scheidet die Leitung des Prüfungsamtes 
durch Bescheid, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller zuzu-
stellen ist. Die Nachweise nach § 7e Ab-
satz 2 und 3 der Bundesnotarordnung sind 
unverzüglich beim Prüfungsamt einzu-
reichen. Im Fall einer Krankheit ist der 
Nachweis grundsätzlich durch ein Zeugnis 
eines Gesundheitsamtes zu erbringen, das 
in der Regel nicht später als am Prüfungs-
tag ausgestellt sein darf. In offensichtlichen 
Fällen kann auf die Vorlage eines Zeugnis-
ses verzichtet werden. 

(2) Prüfungsleistungen, die gemäß § 
7e Absatz 2 der Bundesnotarordnung er-
neut angefertigt oder nachgeholt werden 
dürfen, sind in dem Prüfungstermin zu er-
bringen, der auf die ganz oder teilweise 
versäumte Prüfung folgt. 

(2) Prüfungsleistungen, die gemäß § 
7e Absatz 2 der Bundesnotarordnung er-
neut angefertigt oder nachgeholt werden 
dürfen, sind in dem Prüfungstermin zu er-
bringen, der auf die ganz oder teilweise 
versäumte Prüfung folgt. 

 


